Jagdgenossenschaft

Schlich-D´horn-Merode-Geich-Obergeich
Bekanntmachung
Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks werden um schriftliche Mitteilung gebeten, wenn sich Änderungen im Grundbesitz oder hinsichtlich der Bankverbindungen ergeben haben, damit das Jagdkataster berichtigt werden kann.
Es sind hierbei die Veränderungsnachweise des Katasteramtes oder des Grundbuchamtes im Rathaus Langerwehe, Ordnungsamt, Zimmer 4 während der Öffnungszeiten vorzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Unterlassungen im vorstehenden Sinne seitens der Jagdgenossen ausschließlich diesen zugerechnet werden.

Langerwehe, den 03. Februar.2012
Der Jagdvorsteher
gez. Karl-Josef Feucht
___________________________________________________________________________

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit unter Bezugnahme auf die Satzung der Jagdgenossenschaft Schlich-D´horn-Merode-Geich-Obergeich vom 04. Februar 1981 in der zurzeit gültigen Fassung im Internet der Gemeinde Langerwehe nachrichtlich veröffentlicht.
Langerwehe, den 03. Februar 2012

Gemeinde Langerwehe

Der Bürgermeister

(Göbbels)

